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Begriff, Voraussetzungen und Vorteile des betrieblichen Eingliede-

rungsmanagements

Die gesetzliche Grundlage für die Einrichtung eines betrieblichen Eingliederungsma-

nagements ist in S 84 SGB lXzu finden.

l. Wortlaut des $ 84 SGB lX

$ 84 Prävention.

(1) Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder be-

triebsbedingten Schwíerigkeiten im Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungsverhältnis,

die zur Gefährdung dieses Verhältnisses führen können, möglichst frühzeitíg die

Schwerbehindeñenveñretung und die,n S 93 genannten Veftretungen sowie das ln-

tegrationsamt ein, um mít ihnen alle Möglíchkeiten und alle zur Verfügung stehenden

Hilfen zur Beratung und mögliche finanzielle Leistungen zu eröñem, mit denen die

Schwierigkeiten beseitigt werden können und das Arbeits- oder sonstige Beschäfti-

g u n g sve rh ältn i s mög I ich st d a u e rh aft fo rtge setzt we rd e n

kann.

(2) Srnd Beschäftigte innerhalb ernes Jahres länger a/s sechs Wochen ununter-

brachen oder wiederholt arbeitsunfähig, klä¡t der Arbeitgeber mit der zuständigen

lnteressenvertretung im Sinne des $ 93 bei schwerbehindeften Menschen außerdem

mit der Schwerbehinde¡tenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung der betroffe-

nen Person die Möglichkeiten, wíe die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden wer-

den und mit welchen Leistungen oder Hilfen emeuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt

und der Arbeitsplatz erhalten werden kann (betriebliches Eingliederungsmanage-

ment). Soweit efforderlich wird der Werks- oder Betriebsa¡zt hinzugezogen. Die be-

troffene Person oder ihr gesetzlicher Vertreter ist zuvor auf díe Ziele des betriebli-

chen Eingliederungsmanagements sowie auf Art und Umfang der hierfür erhobenen

und verwendeten Daten hinzuweisen. Kommen Leistungen zur Teilhabe oder beglei-

tende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden vom Arbeitgeber die öñlichen ge-

meinsamen Seryrbestellen oder bei schwerbehindeñen Beschäftigten das lntegrati-

onsamt hinzugezogen. Diese wirken darauf hin. dass die ertorderlichen Leistungen

oder Hilfen unve¡züglich beantragt und innerhalb der Frist des $ 14 Abs. 2 Satz 2
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erbracht werden. Die zuständige Interessenveftretung im Srnne des $ 93, bei

schwerbehinderten Menschen außerdem die Schwerbehindeñenvertretung, können

die Klärung verlangen. Síe wachen darüber, dass der Arbeitgeber die ihm nach die-

se r Vo rsch rift ob li ege nde n V e rpfl i chtu ng e n e ff ü I lt.

(3) Die Rehabilitationsträger und die lntegrationsämter können Arbeitgeber, die

ein betriebliches Eingliederungsmanagement einführen, durch Prämien oder einen

Bonus fördern.

ll. Begriff

ln $ 84 Abs. 2 SGB IX fordert der Gesetzgeber den Arbeitgeber mithin auf, für ihre

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen

ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind, eín betriebliches Eingliede-

rungsmanagement (BEM) einzuführen. Dadurch soll die erneute Arbeitsunfähigkeit

von Arbeitnehmern verhindert oder möglichst frühzeitig beendet und der Arbeitsplatz

gesichert werden.

Betriebliches Eingliederungsmanagement umfasst alle Maßnahmen, die dazu

dienen, Beschäftigte mit gesundheitlichen Problemen oder Behinderung dau-

erhaft an einem geeigneten ArbeitsplaE einzusetzen. Dies gilt nicht nur für

Schwerbehinderte und gleichgestellte behinderte Arbeitnehmer/innen, sondern

für alle Beschäftigte des Unternehmens.

lll. Voraussetzungen

1. Beschäftigte im Sinne des $ 84 Abs.2 SGB lX

Die Vorschrift erfasst ihrem Wortlaut nach alle Beschäftigten, das heißt nicht nur

Schwerbehínderte und ihnen gem. S 2 Abs. 3 SGB lX gleichgestellte behinderte

Menschen. Allerdings ist dies nicht ganz unumstritten.
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2. Arbeitsunfähigkeit während mehr als sechs Wochen innerhalb eines Jah-

res

a.) Arbeitsunfähígkeit liegt vor, wenn die Krankheit es dem Arbeitnehmer unmög-

lich macht, die nach dem lnhalt des Arbeitsvertrages geschuldete Leistung zu erbrin-

gen oder bei Fortsetzung der Arbeit die Gefahr besteht, dass sich der Gesundheits-

zustand ín absehbarer, naher Zukunft verschlechtert.

b.) Zeitraum von einem Jahr

Hier ist auf das nach jeweiliger Arbeitsunfähigkeit zurückliegende Jahr, nicht auf das

Kalenderjahr abzustellen. ln diesem Zeitraum muss sich die Arbeitsunfähigkeit über

mehr als sechs Wochen erstreckt haben. Die sechs Wochen lehnen sich an die Re-

gelung des $ 3 Abs. 1 Satz I Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) an. Danach hat der

Arbeitnehmer trotz krankheitsbedingtem Arbeitsausfall Anspruch auf Entgeltfortzah-

lung für die Dauer von sechs Wochen. Gem. $ 84 Abs. 2 SGB lX kann der Zeitraum

von sechs Wochen ablaufen durch eine unterunterbrochene Arbeitsunfähigkeit oder

durch häufige Kurzerkrankungen.

c.) Angesichts von Sinn und Zweck des BEM muss die Arbeitsunfähigkeit im Re-

gelfall auf dieselbe Ursache zuruckzuführen sein oder müssen die Ursachen zumin-

dest in einem gewissen arbeitsmedizinischen Zusammenhang stehen. Nur dann

kann eine Klärung zur Überwindung der Arbeitsunfähigkeit sinnvoll erfolgen. Bei di-

versen unterschiedlichen Kurzerkrankungen erscheint BEM nicht sinnvoll.

3. lnformation des Mitarbeiters durch den Arbeitgeber über die Ziele

des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Um die Mitarbeiter nícht unnötig zu beunruhigen, sollten sie rechtzeitig durch den

Arbeítgeber über die beabsichtigte Zielsetzung des BEM informiert werden, damit die

Maßnahme nicht als Vorbereitung einer krankheitsbedingten Kündigung missver-

standen wírd.
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4. Zustimmung des Mitarbeiters zu Durchführung von dem BEM entspre-

chenden Maßnahmen

Die Zustimmung ist wegen des Selbstbestimmungsrechtes des behinderten Men-

schen bzw. betroffenen Mitarbeiters erforderlich. Darüber hinaus sind sensible Berei-

che aus der Persönlichkeitssphäre betroffen. Selbst wenn der Betriebsrat oder die

Schwerbehindertenvertretung die Klärung möglicher Maßnahmen verlangt, ist die

Zustimmung des Betroffenen erforderlích.

Aus Beweisgründen sowie aus datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten sollte der

Arbeitgeber die Zustímmung oder deren Vennreigerung dokumentieren.

5. Klären von Maßnahmen durch den Arbeitgeber

Erklärt der Mitarbeiter sein Einverständnis, obliegt dem Arbeitgeber - und allein ihm -

die organísatorische Umsetzung eine BEM. Er setzt sich mit den in Frage kommen-

den Stellen auseinander.

Der Arbeitgeber klärt

Schwe rbe h i nde rte nvertretu n g,

die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden und mit welchen

Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz

erhalten werden kann. Hierzu können verschiedene Partner hinzugezogen werden:
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Bei schwerbehinderten oder gleichgestellten Betroffenen können hinzugezogen wer-

den:

Welcher Rehabilitationsträger im Einzelfall zuständig ist, kann für den Arbeitgeber

schwierig zu beurteilen sein. Er kann gem. S 14 SGB lX ein Klärungsverfahren bean-

tragen.

lV. Vorteiledesbetrieblichen Eingliederungsmanagements

Für den Arbeitgeber

gespart.

wächst.

werden die in eígener Verantwortung des Arbeitgebers durchgeführten Aktivi-

täten gewürdigt.

2. Für den Arbeitnehmer

Arbeitsplatz leidensgerecht auszugestaften oder im Unternehmen zu finden.

rechtzeitig durchgeführt werden.

rung schonend erfolgen.
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B Einführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements

l. Was gibt es bisher schon?

Betriebl iches Gesundheitsmanagement und Fehlzeitengespräche

1. Unter Gesundheitsmanagement wird die Entwicklung integrierter betrieblicher

Strukturen und Prozesse verstanden, die eine gesundheitsforderliche Gestaltung von

Arbeit, Organisation und dem Verhalten am ArbeitsplaZzum Ziel hat. Zum einen soll

dadurch die Förderung der Gesundheit der Beschäftigten, zum anderen eine Redu-

zierung der Fehlzeiten erreicht werden. Dauerhaft niedrige Fehlzeiten sind eine wün-

schenswerte und notwendige betriebliche Zielsetzung und dienen damit auch der

Erhaltung des Arbeitsplatzes. ln diesem Zusammenhang sind Gespräche, wie sie

jetzt in $ 84 Abs. 2 SGB lX vorgesehen sind, selbstverständlich.

2. Auch Fehlzeitengespräche ähneln sehr den Gesprächen im Rahmen des Ein-

gliederungsmanagements. Hier wird der Mitarbeiter zu den Ursachen seiner Fehlzei-

ten befragt, ferner, ob er bereits Maßnahmen zur Verbesserung seines Gesundheits-

zustandes geplant hat Auch wird geklärt, ob die Fehlzeiten eventuell betriebsbeding-

te Ursachen haben wie Arbeitsplatzbedingungen oder Arbeitszeit. Der Mitarbeiter

wird hier außerdem gefragt, ob er eÍne Versetzung an einen anderen Arbeitsplatz

wünscht. lm Unterschied zum Fehlzeitengespräch wird das BEM auch dann durchge-

führt, wenn die Arbeitsunfähigkeit noch andauert.

l¡. Ablauf des BEM

I . Ausgangssituation erfassen

Optimal wäre schon im Vorfeld die Erstellung eines Anforderungsprofils für jeden Ar-

beitsplatz und die Zuordnung jedes Arbeitsplatzes in verschiedene Kategorien

ergonomischer Belastbarkeit. Festgelegt werden muss, wann das betríebliche Ein-

gliederungsmanagement greift und nach welchem Ablaufschema gearbeitet wird.

Sehr wichtig ist. diese Regelungen allen Beschäftigten des Betriebes, also den Ent-
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scheidungsträgem, den direkten Vorgesetzten und den Mitarbeitern bekannt zu ma-

chen.

Wird festgestellt, dass ein Arbeitsplatz für einen Mitarbeiter aufgrund Gesundheits-

und Leistungsproblemen nicht länger angemessen ist, müssen folgende Fragen ge-

klärt werden:

2. lntegrationsschritte planen und verbindlich festlegen

Die Pflicht zur Einleitung des BEM trifft den Arbeitgeber. Hierbei handelt es sích um

eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung. Folgende Maßnahmen können ergriffen wer-

den:

Diese umfassen die Sozíalleistungen, die notwendig sind u.a. um die Behinde-

rung abzuwenden oder zu mindern oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit

zu vermeiden oder zu mindern oder die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend

den Fähigkeiten dauerhaft zu sichern. Diese Leistungen zuÍ Teilhabe werden ne-

ben anderen Sozialleistungen erbracht.

Diese umfassen insbesondere Hilfen zur Erhaltung eines Arbeitsplatzes, medizi-

nische, psychologische und pädagogische Hilfen u.v.m..

Arbeitnehmer nach ärztlicher Feststellung ihre bisherige Tätigkeit teilweise

verrichten können und sie durch eine stufenweise Wiederaufnahme ihrer Tä-

tigkeit voraussichtlich besser wieder in das Erwerbsleben eingegliedert wer-

den können.
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3. Umsetzung der lntegrationsschritte

4. Beschäftigung sichern und lntegrationsprozess bewerten

lm ldealfall können die Betroffenen an ihrem alten Arbeitsplatz oder einem anderen

Arbeitsplatz eingesetzt werden. Sollten die Bemühungen erfolglos bleiben, kann dies

auch zu einer Kündigung oder Verrentung führen.

Zum Abschluss der lntegrationsmaßnahme sollte bewertet werden, an welchen Stel-

len der Ablauf verbessert werden kann.

lll. Beteiligung des Betriebsrats und derSchwerbehindertenvertretung

Die Beteiligung des Betriebsrats ist ausschließlich für den jeweiligen Einzelfall eines

BEM vorgesehen. Die Beteiligungsrechte sind in $ 84 Abs. 2 Sätze 1, 6 und 7 ab-

schließend geregelt. Auch für den Fall, dass generell standardisierte BEM-

Maßnahmen zur Anwendung kommen sollen, ist keine Beteiligung des Betriebsrats

vorgesehen. Der Betriebsrat kann den lnhalt und die Durchführung eines BEM ledig-

lich insoweit beeinflussen, als er im jeweilígen Einzelfall seine Klärungs-, Überwa-

chungs- und Unterrichtungsrechte nach $ 84 Abs. 2 Satz 1 und 6 SGB sowie $ 84

Abs. 2 Satz7 SGB; $ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG, $ 95 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB lX ge-

genüber dem Arbeitgeber geltend macht. Diese Rechte kann er gegebenenfalls auch

vor dem Arbeitsgericht durchsetzen. Zusätzlich kann der Betriebsrat nach S 80 Abs.

1 Nr. 2 BetrVG oder $ 95 Abs. 1 Satz 2 Nr.2 SGB ¡X weitere Maßnahmen beantra-

gen, die dem Betrieb, der Belegschaft oder den schwerbehinderten Menschen die-

nen. Dabei ist aber immer zu beachten, dass die Zustimmung des betroffenen Ar-
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beitnehmers zur Durchführung eines BEM vorliegt. Ohne diese sind auch dem Be-

triebsrat die Hände gebunden.

Das Recht des Betriebsrats nach $ 84 Abs. 2 Salz 6 SGB lX, Klärung (nicht: Ent-

scheidung) verlangen zu können, bezieht sich auf die in den Sätzen 2 bis 5 vorge-

sehenen Maßnahmen des BEM im Einzelfall. Auch hiernach ist der Betriebsrat nur

berechtigt, den Klärungsprozess in Gang zu setzen oder eine Unterrichtung zu ver-

langen. Bei Untätigkeit des Arbeitgebers hat der Betriebsrat das Recht, die Durchfüh-

rung eines BEM zu fordern, also ein am jeweiligen Fall orientiertes lnitiativrecht.

Das Überwachungsrecht nach $ 84 Abs. 2 Satz 7 SGB lX dient nur der Rechtskon-

trolle, es beinhaltet kein Mitbestimmungsrecht. Zur Durchführung der Aufklärungs-

und Übenruachungsrechte kann die lnteressenvertretung eine umfassende Unterrich-

tung über die vom Arbeitgeber im Einzelfall beabsichtigten BEM- Maßnahmen ver-

langen, $ 80 Abs. 2 Satz 1 BetrVG und $ 95 Abs. 2 SGB lX.

2. Abschluss von lntegrationsvereinbarungen, S 83 SGB lX

Die Arbeitgeber treffen mit der Schwerbehindertenvertretung und dem Betriebsrat in

Zusammenarbeit mit dem Beauftragten des Arbeitgebers, $ 98 SGB lX, eine ver-

bindliche lntegrationsvereinbarung. ln der Vereinbarung können gem. $ 83 Abs. 2a

Nr. 5 SGB lX insbesondere auch Regelungen zur Durchführung der betrieblichen

Präventíon (betriebliches Eingliederungsmanagement) und zur Gesundheitsförde-

rung getroffen werden. lntegrationsvereinbarungen haben dieselben Wirkungen wie

Betriebsvereinbarungen, d.h.. sie gelten unmittelbar (kein Umsetzungsakt durch Be-

triebsrat oder Arbeitgeber erforderlich) und zwingend (keine individualvertragliche

Abweichung möglich), S 77 Abs.4 Satz 1 BetrVG.

3. Mitbestimmungsrechte nach $ 87 BetrVG

Die Einführung und Anwendung eines generell zur Anwendung kommenden stan-

dardisierten BEM wird von manchen Stimmen in der Literatur als mitbestimmungs-

pflichtig angesehen. ln Betracht kommen Mitbestimmungsrechte nach $ 87 Abs. 1

Nr. 1 oder Nr. 7 BetrVG.

a.) Mitbestimmungsrecht nach $ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG
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Eín solches Mitbestimmungsrecht ist abzulehnen, da die Einführung des BEM weder

Bezug zur betrieblichen Ordnung hat noch das sog. Ordnungsverhalten der Arbeit-

nehmer im Betrieb betrifft. Das BEM stellt keine allgemeingültigen, verbindlichen

Verhaltensregeln auf, die dazu dienen, das Verhalten der Arbeitnehmer zu beeinflus-

sen und zu koordinieren. Der Arbeitnehmer hat ohnehin keinen Einfluss auf seine

krankheitsbedingten Fehlzeiten.

Allerdings hat das Bundesarbeitsgericht in einem Urteil aus dem Jahr 1994 entschie-

den, dass formalisierte Krankengespräche, die der Aufklärung von Krankheitsursa-

chen dienen, nach $ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetùG mitbestimmungspflichtig sind. Damit soll

verhíndert werden, dass der Arbeitnehmer im Rahmen des Gesprächs allzu voreilig

Angaben zu seinem Gesundheitszustand macht und/oder die ihn behandelnden .

Arzte von ihrer Schweigepflicht entbindet.

Ob sich diese Rechtsprechung beim BEM fortsetzen wird, oder ob sich der Stand-

punkt herausbildet, das BEM betreffe nur die Erörterung zwischen Arbeitgeber und

Betriebsrat und nicht den Arbeitnehmer, bleibt abzuwarten.

b.) Mitbestimmungsrecht nach $ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG

Nach $ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG sind Regelungen über die Verhütung von Arbeitsun-

fällen und Berufskrankheiten sowie über den Gesundheitsschutz ím Rahmen der ge-

setzlichen Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschriften mítbestimmungspflich-

tig. Zweck des Mitbestimmungsrechts ist, durch eine Beteiligung der Arbeitnehmer an

den sie betreffenden Maßnahmen zum Schutz ihrer Gesundheit eine möglichst hohe

Effizienz des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu erreichen. Fraglich

ist, ob das BEM unter die Regefung des $ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG fällt. Allenfalls

kommt eine Einordnung als Regelung über den Gesundheitsschutz in Betracht. Der

Begriff des Gesundheitsschutzes ist weit zu verstehen. Er erfasst alle Maßnah-

men, die der Erhaltung der physischen und psychischen lntegrität des Arbeitneh-

mers gegenüber arbeitsbedingten Beeinträchtigungen dienen. Arbeitsbedingte

Beeínträchtigungen sind solche, die durch die berufliche Tätigkeit verursacht sind

oder anlässlich dieser Tätígkeit entstehen oder verschlimmert werden.
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Gegen eine Einordnung des BEM als Maßnahme des Gesundheitsschutzes spricht,

dass das BEM eine bereíts erfolgte Arbeitsunfähigkeit in der Vergangenheit voraus-

setzt. Es geht primär gerade nicht um die Erhaltung der lntegrität, vielmehr soll bei

einer bereits erfolgten Verletzung der lntegrität eine erneute Verletzung, die zur Ar-

beitsunfähigkeit fiihrt, vermieden werden. Ferner muss die von $ 84 Abs. 2 SGB lX

vo ra usgesetzte Arbeitsu nfä h ig keit n ícht zwa n gslä ufig a uf arbeitsbed i ngten Beei n-

trächtigungen beruhen.

Allerdings kann das BEM auch als lnstrument des Gesundheitsschutzes eingestuft

werden. Wird ein Mitbestimmungsrecht angenommen, ist zu berücksichtigen, dass

für den Arbeitgeber eine Verpflichtung zum BEM besteht, so dass der Betriebsrat

dieses nicht verhindern kann und sein Mitbestimmungsrecht nach $ 87 Abs. 1 Einlei-

tungssatz BetrVG wegen des Bestehens eÍner gesetzlichen Regelung eingeschränkt

ist. Der Betriebsrat kann nur die Aufstellung von gemeinsamen Verfahrensregeln be-

anspruchen. So hat das LAG Düsseldorf in seinem Beschluss vom 29.09.2009 - 17

TaBV 107109 wie folgt entschieden: Der Betriebsrat kann eíne Betriebsvereinbarung

gemäß S 87 I Ziff . l und 7 BetrVG für die konkrete Durchsetzung eines betrieblichen

Eingliederungsmanagements gemäß S 84 ll SGB lX (BEM) durchsetzen und hierzu

die Einigungsstelle anrufen. Das LAG Berlin-Brandenburg hat sich dem in seinem

Beschluss vom 23.09.2010 - 25 TaBV 1155110 angeschlossen.

Führt der Arbeitgeber das BEM nicht ein, obwohl dessen Voraussetzungen vorliegen,

wirkt sich dies zunächst nur mittelbar beim Ausspruch einer krankheitsbedingten

Kündigung aus. Der gem. S 102 BetrVG vor Ausspruch einer Kündigung anzuhören-

de Betriebsrat kann dann seine Bedenken gegen den Ausspruch einer Kündigung

damit begründen, dass der Arbeitgeber nícht zuvor alle Möglichkeiten, also auch die

Durchführung eines BEM, ausgeschöpft hat. (Mehr dazu gleich unter "C. Rechtsfol-

gen bei Nichteinführung eines BEM").

4. Übenrachungsrechte nach g 95 Abs. I SGB lX und $ 80 Abs. I Nr. I BetrVG

Gem. $ 95 Abs. 1 Nr. 1 SGB ¡X wacht die SBV, gem. $ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG der

Betriebsrat darüber, dass die zugunsten der schwerbehinderten Menschen bzw. die

zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze und Betriebsvereinbarungen durch-

geführt werden. Das Übenryachungsrecht dient nur der Rechtskontrolle, es macht den
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Betríebsrat nicht zu einem Kontrollorgan gegenüber dem Arbeitgeber. Die Befugnisse

des Betriebsrats finden ihre Schranken in $ 77 Abs. 1 S. 2 BetrVG (Verbot, in die Lei-

tung des Betriebs einzugreifen).

Aus dem Überwachungsrecht folgt auch kein Anspruch des Betriebsrats auf Unter-

lassen der beanstandeten Maßnahme des Arbeitgebers. Auch gewährt das Übenrya-

chungsrecht dem Betriebsrat kein zusätzliches Mitbestimmungsrecht. Daher kann

der Betriebsrat einen Unterfassungsantrag nicht auf S 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG stüt-

zen. Der Betriebsrat ist allerdings berechtigt, die mit dem Arbeitgeber vereinbarten

Betriebsverei n barungen u nd Regelu ngsabreden d urchzuselzen.

Er hat daher einen Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber Maßnahmen, die ge-

gen die Betriebsvereinbarung verstoßen, unterlässt. Der Betriebsrat sollte also

e ntsprechende Betriebsvereinba ru n gen m it dem Arbeitgeber absch ließen.

Der Betriebsrat hat aber keínen Anspruch auf Erfüllung der in der Betriebsvereinba-

rung geregelten Ansprüche der Arbeitnehmer, die der Betriebsrat praktisch als Stell-

vertreter für den Arbeitnehmer durchsetzen würde und müsste. Der Betriebsrat ist

darauf beschränkt, die ungenügende Beachtung der Vorschriften beim Arbeitgeber

zu beanstanden und auf Abhilfe zu drängen.

Rechtsfolgen bei Nichteinführung des Betrieblichen Eingliederungsma-

nagements

l. Unmittelbare Konsequenzen

DÍe Nichteinführung des BEM hat für den Arbeitgeber keine Konsequenzen. Ein Ver-

stoß gegen $ 84 Abs.2 SGB lX stellt keine Ordnungswidrigkeit gem.S 156 SGB lX

dar. Der Gesetzgeber hat sich vielmehr für eine Art Anreizsystem entschieden. Gem.

$ 84 Abs. 4 SGB lX können die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter Ar-

beitgeber, die ein BEM einführen, durch Prämien oder einen Bonus fördern.

Der Betriebsrat hat kein lnitiativrecht dahingehend, vom Arbeitgeber die Einführung

des BEM zu verfangen. Daher kann er selbst auch keine Rechte wegen der Nichtein-

führung des BEM geltend machen.

c
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ll. Mittelbare Konsequenzen

Möglicherweise hat die (Nicht-) Durchführung eines BEM Auswirkungen auf eine

krankheitsbedingte Kündigung. Dies kann lediglich in einem sich der Kündigung an-

sch I ießende n Kü nd ig u ngssch utzverfah ren geklärt werden.

Die Voraussetzungen für eine krankheitsbedingte Kündigung sind

krankten Arbeitnehmers.

sundheitszustandes des Arbeitnehmers müssen zu einer erheblichen Beein-

trächtigung der betrieblichen lnteressen führen. Dies ist u.a. der Fall, wenn der

Arbeitgeber mit Entgeltfortzahlungen über den in $ 3 Abs. 1 EFZG benannten

Zeitraum von 6 Wochen (42 Arbeitstagen) hinaus belastet ist. Auch hier ist

wieder der Bezug zu dem von $ 82 Abs. 2 SGB lX geforderten 6-Wochen-

Zeitraum gegeben.

trieblichen lnteressen das lnteresse des Arbeitnehmers an der Erhaltung des

Arbeitsplatzes überwiegen (G ru ndsatz der Verhältn ísmä ßig keit). D ie Kü nd i-

gung muss das letzte Mittel - die ultima ratio - sein.

Das BEM spielt im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung eine Rolle. Der Arbeit-

geber muss alle zumutbaren Möglichkeiten ausgeschöpft haben, die Kündigung zu

vermeiden. Das könnte bedeuten, dass auch ein BEM vor Ausspruch einer Kündi-

gung durchgeführt werden muss. Soweit dies nicht erfolgt ist, kann dies die Unwirk-

samkeit der Kündigung zur Folge haben. Hat der Arbeitgeber ein betriebliches Ein-

gliederungsmanagement bzw. das Präventionsverfahren durchgeführt, die sich dar-

aus ergebenden Erkenntnisse aber nícht umgesetzt, so wird eine Kündigung im

Rahmen der lnteressenabwägung regelmäßig sozialwidrig sein, wenn diese Erkennt-

nisse ím Falle ihrer Berúcksichtigung eine Kündigung vermeidbar gemacht hätten.
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Um dem entgegenzutreten muss der Arbeitgeber darlegen, inwieweit die angestreb-

ten Maßnahmen undurchführbar sind oder warum diese letztlich nicht zur Vermei-

dung der Kündigung führen konnten.

Ein gar nicht durchgeführtes BEM ist für die Beurteilung der Wirksamkeit einer Kün-

digung lediglich dann nicht von Belang, wenn offensichtlich auch bei durchgeführtem

BEM ein milderes Mittel als die krankheitsbedingte Kündigung nicht ersichtlich gewe-

sen wäre. Zudem ist ein nicht durchgeführtes BEM für die Beurteilung der Wirksam-

keit der Kündigung dann relevant, wenn der Arbeitnehmer der Einladung zum Ein-

gliederungsmanagement nicht nachgekommen ist. Etwas anderes gilt nur dann,

wenn der Arbeitgeber seine Hinweispflicht aus $ 84 Abs. 2 S. 3 SGB lX nicht korrekt

erfüllt hat.

Zu beachten ist dabei, dass nach der derzeitigen Rechtsprechung des Bundesar-

beitsgerichts das betrieblicher Eingliederungsmanagement lediglich dann durchzu-

führen ist, wenn der Arbeitnehmer Kündigungsschutz genießt.
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